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4. Personalverantwortung 
1. Erweitertes Führungszeugnis für Tä5ge an der Stephanusschule 

Um die Idee einer sicheren Schulumgebung bestmöglich zu gewährleisten, wird vorgeschlagen, dass alle 
angestellten und arbeitenden Personen an einer Schule, einschließlich Lehrer/Innen, Sekretärinnen, 
Hausmeister, Therapeuten und HonorarkräOe Führungszeugnis vorlegen sollten. Diese VorschriO dient dazu, 
sicherzustellen, dass alle Personen, die mit Schülerinnen und Schülern in Kontakt kommen, eine 
vertrauenswürdige und sichere Umgebung bieten können. Durch die Überprüfung der persönlichen 
Hintergründe und Vorstrafen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann das Risiko von potenziellen 
Gefahren minimiert werden. Dieser SchriX trägt dazu bei, das Vertrauen der Eltern, Schülerinnen und Schüler 
sowie der gesamten SchulgemeinschaO in die Sicherheit der Schule zu stärken. 
Es ist obligatorisch, dass alle in der Schule tä8gen Personen zumindest eine Selbstverpflichtungserklärung 
unterzeichnen.  
 

2. Zugang zum Schulgebäude an den Standorten Bürvenich und Füssenich 
Der Zugang zum Schulgebäude ist über deutliche Hinweisschilder anzumelden. Diese Schilder beschreiben 
das weitere Vorgehen und es ist unverzüglich eine Anmeldung im Sekretariat Schulleitung oder einem 
Klassenzimmer im Eingangsbereich zu vollziehen.  
Um eine Rückverfolgung und Transparenz der im Hause befindlichen externen Personen nachzuvollziehen, 
wird eine Besucherliste mit Personenanzahl geführt.  
Dies dient für alle Beteiligten zur Sicherstellung der Schule als geschützter Lernort.  
 

3. Beaufsich5gung von Firmen und Unternehmen in der Stephanusschule 
Um die Sicherheit der SchülerschaO zu gewährleisten und im Rahmen des Kinderschutzkonzeptes zu handeln, 
liegt die Aufsicht über handwerklich tä8ge Firmen und Unternehmen in der Verantwortung des 
Hausmeisters. Dies bedeutet, dass diese Personen nicht unbeobachtet in Kontakt mit den Schülerinnen und 
Schülern kommen können. Diese Maßnahme dient dem Schutz der Kinder und zielt darauf ab, potenzielle 
Risiken zu minimieren. Indem der Hausmeister die Aufsicht über diese handwerklichen Tä8gkeiten führt, wird 
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sichergestellt, dass die SchülerschaO in einer sicheren Umgebung agieren kann. Das Kinderschutzkonzept 
wird somit effek8v umgesetzt und die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler steht im Vordergrund. 
Des Weiteren wird speziell die Beförderung der SchülerschaO (Schülerspezialverkehr), die in TrägerschaO des 
Kreises Euskirchen steht, bei Konflikten mit den Beförderungsunternehmen von dem Lehrpersonal und der 
Schulleitung bei Problemen eng begleitet.  
 

4. Kri5sch-konstruk5ver Umgang mit Verhaltensweisen im Rahmen des schulinternen Kinderschutzkonzeptes  
Es ist wich8g, das Verhalten und Fehlverhalten im Rahmen des Kinderschutzkonzeptes kri8sch-konstruk8v zu 
betrachten, um eine bestmögliche Atmosphäre für die Kinder zu schaffen. Durch eine kon8nuierliche 
Evalua8on und Reflexion der Verhaltensweisen können wir sicherstellen, dass Lernen, Fordern und Fördern 
im MiXelpunkt stehen und jeder Schüler individuell in seinem eigenen Tempo bestmögliche Lernerfolge 
verzeichnen kann. 
 
Es ist von großer Bedeutung, dass alle Beteiligten, sei es das pädagogische Personal, die Eltern oder andere 
involvierte Personen, sich bewusst sind, wie ihr Verhalten und ihre Handlungen die Lernumgebung und das 
Wohlbefinden der Kinder beeinflussen können. Durch eine offene und ehrliche Auseinandersetzung mit 
möglichen Fehlverhalten lassen sich Schwachstellen iden8fizieren und Verbesserungen vornehmen. 
 
Eine regelmäßige Evalua8on des Kinderschutzkonzeptes ermöglicht es, die Wirksamkeit der Maßnahmen zu 
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Dabei sollte die GemeinschaO stets das Ziel vor Augen haben, 
den Kindern eine sichere und förderliche Umgebung zu bieten, in der sie ihr volles Potenzial endalten 
können. 
 
Durch eine kon8nuierliche Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen wird sichergestellt, dass der 
SchülerschaO eine op8male Lernatmosphäre ermöglicht wird. Dies erfordert Offenheit, BereitschaO zur 
Veränderung und die kon8nuierliche Reflexion der eigenen Handlungsweisen. 
 

5. Konzept für die Einrichtung eines Gremiums zur Personalberatung an einer Schule mit Fokus auf 
Kinderschutzkonzept, Konfliktlösung und Reflexion 
 
Die Einhaltung des Kinderschutzkonzeptes sowie die angemessene Lösung von Konflikten, im Sinne des 
Kindeswohls, sind von entscheidender Bedeutung für das Wohlergehen und die Sicherheit der Schülerinnen 
und Schüler. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und das Kollegium bei Beratungs- und 
Reflexionsbedarf zu unterstützen, bedarf es der Einrichtung eines spezialisierten Gremiums bezogen auf das 
Kinderschutzkonzept. 
 
Zusammensetzung des Gremiums: 
Das Gremium zur Personalberatung setzt sich aus verschiedenen Mitgliedern zusammen, um eine 
umfassende Exper8se und Perspek8venvielfalt zu gewährleisten. Es sollte aus folgenden Personen bestehen: 
 
Mindestens eine weibliche und männliche Lehrperson pro Standort der Stephanusschule sowie op8onal die 
Exper8se der Schulsozialarbeit.  
 
Aufgaben des Gremiums: 
Das Gremium hat folgende Aufgaben: 
 
1. Anlaufstelle zur Einhaltung des Kinderschutzkonzeptes. 
 
2. Es bietet eine neutrale und vertrauliche Anlaufstelle für alle Beteiligten und arbeitet an Lösungen, die dem 
Wohl der Schülerinnen und Schüler dienen. 
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3. Das Gremium steht dem Kollegium bei Beratungs- und Reflexionsbedarf zur Verfügung. Es bietet 
Unterstützung bei Fragen zum Kinderschutzkonzept, zur Präven8on von Konflikten und zur Förderung eines 
posi8ven Schulklimas. 

4. Unterstützt bei der VermiXlung zu weiteren Hilfsinstanzen (Schulleitung, Jugendamt, ZartbiXer, Weißer 
Ring etc.) 

5. Fortbildung 
Im Rahmen des Kinderschutzkonzepts wird an der Stephanusschule großer Wert auf kon8nuierliche 
Fortbildungen gelegt, um ein sicheres und geschütztes Umfeld für die Schülerinnen und Schüler zu 
gewährleisten. Unser Fortbildungscurriculum beinhaltet eine verpflichtende Einführungsveranstaltung für alle an 
der Stephanusschule tä8gen Personen (z.B. Was ist los mit Jaron? QUELLE). Diese Veranstaltung dient dazu eine 
grundlegende Basis für die Arbeit mit dem Kinderschutzkonzept zu vermiXeln. Das gestellte Gremium wird durch 
Fort- und Weiterbildungsangebote in seiner Aufgabe in Beratung und Unterstützung geschult. 
 
Für das Personal der Stephanusschule finden regelmäßig "Auffrischungs"-Fortbildungen im Rahmen der 
Konferenzen staX. Dies ermöglicht es den LehrkräOen, sich über aktuelle Entwicklungen im Kinderschutz auf dem 
Laufenden zu halten und ihre Kenntnisse kon8nuierlich zu erweitern. 
 
Zusätzlich wird großer Wert auf eine altersangemessene Sensibilisierung der SchülerschaO gelegt. Verschiedene 
Angebote werden hierzu genutzt. Dies kann beispielsweise durch Workshops, Projekte oder 
Informa8onsveranstaltungen geschehen, die auf die jeweiligen Altersgruppen zugeschniXen sind (Skillz 4 life, 
Mein Körper gehört mir!, etc.). 
 
Durch diese umfassenden Fortbildungsmaßnahmen und die Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler schao 
die Stephanusschule eine sichere und geschützte Umgebung, in der das Kinderschutzkonzept effek8v umgesetzt 
wird. 

6. Verhaltenskodex 
Die folgenden Aussagen und Vereinbarungen dienen dem Schutz der Schülerinnen und Schüler und der LehrkräOe, 
sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Schule. 

• Der Verhaltenscodex orien8ert sich an den Schul- und Klassenregeln der Stephanusschule. 
• Die Schul- und Klassenregeln werden nach vorgegebenem zeitlichem Rhythmus (August, November, April) in 

der Gesamtkonferenz reflek8ert und evaluiert. Dem voraus geht die Vorbereitung in den Stufenkonferenzen. 
• Veränderungen und Impulse werden in der Folge mit allen beteiligten Personen (s.u.) kommuniziert: 

o SSA/MPT, 
o Sekretärin, 
o Hausmeister, 
o Bufdi-ne, 
o Therapeuten, 
o Bus- und Taxifahrer, 
o Prak8kan8nnen/Prak8kanten, 
o HonorarkräOe, 
o Schulbegleitungen, 
o Küchenpersonal. 

• Dafür werden Mul8plikatoren festgelegt. 
• Der Verhaltenscodex wird veröffentlicht: 
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o im Gebäude, im Klassenraum (Plakat Regelhaus), 
o auf der Homepage der Stephanusschule, 
o beim Aufnahmepaket (Anmeldeunterlagen), 
o mit den Schülerinnen und Schülern und deren Eltern kommuniziert (Elternsprechtag, 

MiXeilungsmappe, individuelle Anschreiben, individuelle Ankündigungen). 
• In unserem pädagogischen Alltag sind 1:1- Kontakte unumgänglich. Dies bezieht sich auf ToileXengänge, 

Klärungssitua8onen, Gespräche auf dem Flur, Zeiten in der Insel, Einzelgespräche im Klassenraum, ruhige 
Pause, Sportsitua8onen, …  

• Um größtmögliche Sicherheit und Transparenz für alle am Prozess beteiligten zu gewährleisten sind folgende 
Aspekte zu beachten: 

o Fragen (um Erlaubnis fragen, ob körperliche Nähe erwünscht ist oder nicht), 
o Ankündigung von Lehrerhandlungen (Wenn du jetzt weg läufst, folgt…), 
o Transparenz in Elterngesprächen (offene Kommunika8on zum Umgang mit den Schülerinnen und 

Schülern gegenüber den Eltern und Erziehungsberech8gten), 
o familiärer Kontext (Berücksich8gung der individuellen und biografischen Erfahrungen der 

Schülerinnen und Schüler). 
 

• Körperkontakte zwischen LehrkräOen und Schülerinnen und Schülern, die über das HändeschüXeln 
hinausgehen und eine gewisse Vertrautheit zwischen den Beteiligten voraussetzen, sind – insbesondere ab 
der Pubertät – in der Regel zu vermeiden. Harmlos gemeinte Berührungen können bei Schülerinnen und 
Schülern verwirrende und unangenehme Gefühle auslösen. 

• Im Sportunterricht sollen Berührungen bei Hilfestellungen angekündigt werden. Berührungen an in8men 
Stellen wie Brust, Po, Oberschenkel müssen vermieden werden! Sollte es unbeabsich8gt dazu kommen, 
muss sich die SportlehrkraO dafür entschuldigen. 

• Das Massieren von Kindern und Jugendlichen durch LehrkräOe im Sportunterricht gehört nicht zum 
BerufsauOrag. Es ist nicht angebracht, selbst wenn Jugendliche darum biXen. Kinder und Jugendliche zum 
gegensei8gen Massieren anzuleiten ist unbedenklich, solange jede Person auch ablehnen darf. 

• Bei Klassenfahrten sollen LehrkräOe die Schlafräume und Umkleidekabinen nicht ohne vorherige Ankündigung 
(z. B. durch Anklopfen) betreten. 

• Wenn LehrkräOe oder Schülerinnen und Schüler sich so kleiden, dass Personen sich beläs8gt fühlen, sollen sie 
darauf angesprochen werden. Es ist dabei in der Regel angenehmer, wenn weibliche LehrkräOe junge Frauen 
und männliche LehrkräOe junge Männer auf unpassende Kleidung hinweisen. 

• LehrkräOe sollen Kinder und Jugendliche mit einer respektvollen und klaren Sprache begegnen, die frei ist von 
missverständlichen, zweideu8gen Ausdrücken. 

• Kinder und Jugendliche dürfen durch peinliche oder ironische Bemerkungen und Ausdrücke nicht verunsichert, 
bloßgestellt oder herabgesetzt werden. 

• Das Zeigen von Bildern, Filmen oder anderen Darstellungen, welche die Würde von Frauen und Männern 
beeinträch8gen, stellt eine sexuelle Beläs8gung dar. LehrkräOe sind verpflichtet, einzugreifen und das 
Material bzw. die Medien (z. B. Handy) einzubehalten und die Vorgänge zu klären. 
 

• Die Handynutzung ist an unserer Schule klar geregelt. Das Handy wird zu Beginn des Unterrichts 
ausgeschaltet abgegeben und am Ende des Unterrichts wieder ausgehändigt. Damit wird im schulischen 
Alltag die In8msphäre gewahrt.  

• Die Notwendigkeit der Handynutzung des Personals ist unerlässlich. Alle Beteiligten erklären in einer 
Selbstverpflichtung die In8msphäre aller Personen in der Stephanusschule zu wahren. 

• Alle LehrkräOe und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stephanusschule kennen den Verhaltenscodex und 
verpflichten sich mit ihrer UnterschriO diesen zu befolgen. 
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7. Par9zipa9on 
 Das Kapitel befindet sich derzeit noch in Bearbeitung. 

8. Präven9onsangebote 

 

9. Ansprechstellen und Beschwerdestrukturen 
„Beschwerden von Schülerinnen und Schülern 

bringen zum Ausdruck, dass sie unzufrieden mit 

einer Situa8on sind. Jede Beschwerde ist ernst zu 

nehmen.‘‘ 

 

An unserer Schule gibt es folgende Möglichkeiten für Beschwerden für Schülerinnen und Schüler. 

 

Ansprechpersonen:  

- Klassenlehrer Team 
- Klassensprecher/in 
- Schülersprecher/in  
- Vertrauenslehrer/in 
- Fachlehrer/Bedienstete 
- Mädchen- und Jungensprechstunde (Angeboten durch die Caritas Euskirchen) 
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- Schulsta8on 
- Schulsozialarbeit (Angeboten durch die AWO Rhein-ErO und Euskirchen e.V) 
- Schulleitung  

 

Für Beschwerden gilt folgende Struktur innerhalb unseres Schulsystems: 

 

è 1. SchriX: Klassenlehrerteam ansprechen 
è 2. SchriX: Team formuliert AuOrag für Klärung an Schulsta8on oder Schulsozialarbeit 
è 3. SchriX: SuS geht mit dem ZeXel zur SST oder SSA  
è 4. SchriX: SST und SSA legen den Zeitpunkt für Klärung fest und informieren Klassenlehrerteam über ZeXel 

oder persönlich. 
è 5. SchriX: Klärung erfolgt mit Rückmeldung von SST und SSA an alle Beteiligten.  

 


